
Gesamtvertragliche  Vereinbarung

betreffend  der e-card An\Hendung

e-Zuyyeisung  (vormals  eKOS)

abgeschlossen  zwischen  dem Dachverband  der SoziaIversicherungsträger  (in der
Folge  DVSV  genannt)  im eigenen  Namen  und im Namen  der  österreichischen  Sozial-
versicherungsträger  und der Bundeskurie  niedergelassener  Arzte  der Osterreichi-
schen  Ärztekammer  (in der  Folge  BKNA  genannt)  im eigenen  Namen  und im Namen
aller  Kurienversammlungen  der  niedergelassenen  Arzte  der  Landesärztekammern  ge-
mäß  §§ 342ff  ASVG.

Diese  Vereinbarung  ergänzt  die Verpflichtungen  der  Vertragsärzte  und Vertragsgrup-
penpraxen  gemäß  der  gesamtvertraglichen  Vereinbarung  vom 16. Dezember  2004
über  die Verwendung  der  e-card  in der  derzeit  geltenden  Fassung,  sowie  gemäß  der
diesbezüglichen  Vereinbarungen  der kurativen  Gesamtverträge.  Die zuständigen
Krankenversicherungsträger  und die  zuständigen  Arztekammern  verpflichten  sich,  ihre
kurativen  Gesamtverträge  entsprechend  dieser  Vereinbarung  anzupassen.

Soweit  in der  Folge  personenbezogene  Bezeichnungen  nur  in männlicher  Form  ange-
führt  sind, beziehen  sie sich auf Frauen,  Männer  und Personen  alternativer  Ge-
schlechtsidentität  in gleicher  Weise.  Bei der  Anwendung  auf  eine  bestimmte  Person
ist die jeweilige  geschlechtsspezifische  oder die von der betroffenen  Person  ge-
wünschte  Form  anzuwenden.

§ I  Vereinbarung  zur Nutzung  der e-card  Anwendung  e-Zuweisung-
(eKOS - Elektronisches  Kommunikations-Seryice)

(1 ) Bei der  e-Zuweisung-Anwendung  handelt  es sich um die elektronische  Erfas-
sung,  Übermittlung  und Einlösung  von Zuweisungen  wobei  die zugrundeliegen-
den  Leistungen  unterschiedlich  nach  den  jeweiligen  Regelungen  der  Kranken-
versicherungsträger  einer  Bewilligungspflicht  durch  den medizinischen  Dienst
unterliegen  können.  Die e-Zuweisung-Anwendung  kann  im  aktuellen  Umfang
bis zum  Zeitpunkt  der  Verpflichtung  jederzeit  freiwillig  genutzt  werden.  Der  Zeit-
punkt,  ab dem die e-Zuweisung-Anwendung  flächendeckend  verpflichtend  zu
nutzen  ist, ist § 1 Abs  2 zu entnehmen.  Im Jahr  2026  wird  die  Anwendung  im e-
card  System  um zwei  weitere  Untersuchungsarten  ergänzt.  Dazu  ist es notwen-
dig, dass  die verpflichteten  Vertragsärzte  und Vertragsgruppenpraxen  flächen-
deckend  entweder  ein entsprechendes  Softwaremodul  von ihrem  Softwareher-
steller  beziehen  oder  für  die Erstellung  bzw. Einlösung  der  Zuweisungen  die e-
card  Weboberfläche  verwenden.  Es ist kein  gestaffelter  Rollout  vorgesehen.

(2)  Vertragsärzte  und Vertragsgruppenpraxen  mit kurativem  Einzelvertrag  mit ei-
nem  Krankenversicherungsträger  sind  ab 01.10.2027  verpflichtet,  für  die  folgen-
den Untersuchungen  die e-Zuweisung-Anwendung  zu verwenden:
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@ Zuweisung  zur Computertomographie  (CT)

@ Zuweisung  zur Magnetresonanztomographie  (MR)

*  Zuweisung  zur humangenetischen  Untersuchung  (HUM)

*  Zuweisung  zur klinisch  psychologischen  Diagnostik  (KPD)

*  Zuweisung  zur nuklearmedizinischen  Untersuchung  (NUK)

*  Zuweisung  zur Knochendichtemessung  (KDM)

*  spätestens  ab 01.10.2027:  Zuweisung  zur Röntgen-Therapie  (RÖ-T)

@ spätestens  ab 01.10.2027:  Zuweisung  zur Röntgen/Sonographie

(Rö/SO)

(3) Ausgenommen  von der verpflichtenden  Verwendung  sind Vertragsärzte  , die
zum  01.10.2027  das 68. Lebensjahr  bereits  vollendet  haben  oder  die Einzelver-
träge  bis 30.09.2027  kündigen  und der Einzelvertrag  spätestens  am 31.12.2027
endet.

(4)  Das Ausstellen  einer  e-Zuweisung  ändert  nicht  den rechtlichen  Status  des Ver-
sicherten  als Anspruchsberechtigter  und Antragssteller  für die allfällige  Einho-
lung der Bewilligung  des medizinischen  Dienstes.

§ 2 e-Zuweisungen  erfassen

(1 ) Eine e-Zuweisung  ist unabhängig  davon  auszustellen,  ob eine Untersuchungs-
art bei einem  oder  mehreren  Krankenversicherungsträgern  durch  den medizini-
schen  Dienst  zu bewilligen  ist oder  nicht. Die Regelungen  über  die Bewilligungs-
pflicht  von Leistungen  werden  durch  die gegenständliche  Vereinbarung  nicht
berührt.

(2)  Die Verpflichtung  umfasst  nicht  die Ausstellung  von elektronischen  Zuweisun-
gen direkt  bei Hausbesuchen  bzw. Hausbesuchen  in Heimen.  Allfällige  Zuwei-
sungen,  die diese  Vereinbarung  betreffen,  sind im Nachgang  elektronisch  in der
Ordination  zu erfassen  und es ist dafür  Sorge  zu tragen,  dass entsprechende
Datenfelder  befüllt  sind, damit  der Patient  entweder  mittels  SMS oder E-Mail

(Verständigungsservice  Patientenverständigung  -  JA) den Antragscode  erhal-
ten kann.

(3)  Bis die e-Zuweisung-Anwendung  verpflichtend  zu verwenden  ist, ist es notwen-
dig, dass  das Imormationsblatt  in jedem  Fall ausgedruckt  und dem Patienten
mitgegeben  wird.  Das Informationsblatt  ersetzt  bis zur  verpflichtenden  Verwen-
dung  der e-Zuweisung  die bisherigen  Vordrucke  und dient  den noch nicht  an
die e-Zuweisung  angebundenen  Leistungserbringern  als Grundlage  für ihre Ab-
rechnung.  Ab 01.10.2027  muss  sichergestellt  sein, dass  dem Patienten  der  An-
tragscode  entweder  per SMS/E-Mail  (Verständigungsservice  Patientenverstän-
digung  -  JA) zugestellt  oder  über  das Aushändigen  des Informationsblatts  be-
kannt  gemacht  wird.  Der Antragscode  ist für das Abfragen  der  e-Zuweisung  bei
den Leistungserbringern  (neben  der Bekanntgabe  der SoziaIversicherungs-
nummer)  zwingend  erforderlich.
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(4)  Gemeinsam  mit den in §1 Abs.  2 genannten  neu hinzukommenden  Untersu-

chungsarten  (Röntgen/Sonographie  und Röntgen-Therapie)  wird für bildge-

bende  Untersuchungen  zudem  eine  evidenzbasierte  Entscheidungshilfe  (ESR

iGuide  oder,,OrientierungshiIfe  Radiologie  und Nuklearmedizin")  digital  in die e-

Zuweisung-Anwendung  integriert.  Die auf  Basis  der  angegebenen  Daten  emp-

fohlene  Untersuchungsart  wird  dadurch  bereits  im Zuge  der  Erstellung  der  e-

Zuweisung  berücksichtigt.  Sowohl  die Datenbasis  (lndikation/Anamnese,  Alter,

Geschlecht...)  als auch  das Ergebnis  der  Abfrage  wird im Datensatz  gespei-

chert.  Der  Zuweiser  soll  dabei  unter  Beachtung  der  medizinischen  Erfordernisse

grundsätzlich  eine  der  It. Entscheidungshilfe  empfohlenen  Untersuchungsme-

thoden  zuweisen.  Sofern  die Entscheidung  für  eine  bestimmte  Untersuchungs-

art gegen  die Empfehlung  ausfällt,  ist im Datensatz  ggf. eine Begründung  für

die gewählte  Untersuchung  mitzuliefern.

§ 3 e-Zuweisungen  übernehmen

(1 ) Die e-Zuweisung  wird  durch  Eingabe  des  sechsstelligen  Antragscodes  und der

Sozialversicherungsnummer  aus dem e-card  System  abgefragt  und in Folge

zur  Leistungserbringung  übernommen.  Mit der  Ubernahme  einer  Leistungspo-

sition  aus einer  e-Zuweisung  können  ggf. noch offene  Leistungspositionen

durch  keinen  anderen  Leistungserbringer  mehr  übernommen  werden  (Unteil-
barkeit  der  e-Zuweisung).

(2)  Bei telefonischer,  schriftlicher  oder  persönlicher  Terminvereinbarung  zur  Durch-

führung  der zugewiesenen  Leistung  kann die e-Zuweisung  spätestens  ab

01.10.2027  durch  Eingabe  des  Antragscodes  und der  Sozialversicherungsnum-

mer  aufgerufen  und für  diesen  Leistungserbringer,,reserviert"  werden,  um die
Planungssicherheit  bei der  Terminvergabe  für  Leistungserbringer  zu erhöhen.

(3)  Die Leistungserbringer  sind  verpflichtet,  entweder  die Antragsreferenznummer

(identifiziert  eine  spezifische  e-Zuweisung)  oder  Bewilligungsnummer  (identifi-

ziert  eine  bestimmte  Leistungsposition  in einer  spezifischen  e-Zuweisung)  der
e-Zuweisung  im Abrechnungsdatensatz  einzutragen.

Ei 4 Verarbeitung  von e-Zuweisungs-Daten

Die Krankenversicherungsträger  werden

a) im Zuge  der  Bewilligung  von  Leistungen  nur  Datensätze  von  jenen  e-Zuweisun-

gen dem medizinischen  Dienst  vorlegen,  die bewiIIigungspflichte  Leistungen

enthalten.  Dem gleichzuhalten  sind e-Zuweisungen,  bei denen  die Bewilli-

gungspflicht  automatisiert  nicht  ermittelt  werden  kann  (Freitext-Anträge);

b) in der Vertragspartnerabrechnung  die Datensätze  aller  e-Zuweisungen  (mit

oder  ohne  Bewilligungspflicht)  verarbeiten.  Dazu  muss  im Abrechnungsdaten-

satz  die Antragsreferenznummer  oder  die Bewilligungsnummer  verpflichtend

vermerkt  werden.

c) Durch  die Vereinbarung  zur  e-Zuweisung  wird  das bestehende  Abrechnungs-

regelwerk  nicht  verändert.
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§ 5 Nutzung  und  Vergütung

(1 ) Die folgende  Regelung  ersetzt  sämtliche  vorhergehenden  Vereipbarungen  über

eine Vergütung  zur flächendeckenden  Verwendung  der e-Zuweisung-Anwen-
dung  (eKOS).

(2) Die Vertragsparteien  setzen sich dafür  ein, dass die e-Zuweisung-Anwendung
ab 01.10.2027  flächendeckend  und verpflichtend  verwendet  wird.

(3) Der DVSV leistet noch im Jahr 2025 für die ab 01.10.2027  geltende  ver-

pflichtende  flächendeckende  Verwendung  der e-Zuweisung-Anwendung  eine

maximale  pauschale  Vergütung  in Höhe von insgesamt  € 2,1 Mio. an die  ÖÄK.

(4) Bei erfolgreichem  Verlauf  des Soft-Starts  wird 2027 zusätzlich  ein Förderbetrag
von O,4 Mio. Euro zur Verfügung  gestellt.

(5) Bezugsberechtigt  für die Förderung  sind Vertragsärzte  und Vertragsgruppen-
praxen, die mit 01.10.2027  die e-Zuweisung-Anwendung  tatsächlich  integriert
über ein Softwaremodul  verwenden.

Wien,  arn.<'!(;,.",z.:?",";!-'a

Für den Dachverband  der Sozialversicherungsträger:

der/die  Vorsitzende der r

Für die Bundeskurie  niedergelassen@ 6 der Österreichischen  Ärztekammer

Wut  cher

0  , ,  2 Präsident



Glossar

Begriff Erklärung
Anspruchsberechtigter Person,  die  zu einem  bestimmte-n  Zeitpunkt  Anspruch

auf  Versicherungsleistungen  aus  der  Krankenversi-
cherung  hat.

AntragsreTerenznummer Die I 7-ste11ige  Antragsreferenznummer  identifiziert

eine  spezifische  e-Zuweisung.

Bewilligungsnummer Die 1 9-ste11ige  Bewilligungsnummer  identifiziert  eine

best.  Leistungsposition  in einer  spezifischen  e-Zuwei-

sung.

eKOS Elektronisches  Kommunikations-Service,  wurde  syno-

nym  mit  e-Zuweisung  verwendet.

e-Zuweisung Die  e-Zuweisung  entspricht  der  digitalisierten  papier-

schriftlichen  Zuweisung.  (eZu)

Krankenversicherungsträ-

ger
Ein Krankenversicherungsträger  nimmt  die  Aufgaben

der  gesetzlichen  Krankenversicherung  wahr.

Untersuchungsart CT:  Computertomographie

MR:  Magnetresonanztomographie

NUK:  Nuklearmedizinische  Untersuchungen

HUM:  Humangenetische  Untersuchungen

KPD:  Klinisch  psychologische  Diagnostik

KDM:  Knochendichtemessung

RÖ-T:  Röntgen-Therapie

RO/SO:  Röntgen/Sonographie

Vertragspartnernummer

(VPNR)
Die  Vertragspartnernummer  ist die  eindeutige  Identifi-
kation  eines  Vertragspartners.
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